
Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:  
             
[  ] Einstimmig    [  ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit   [  ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             
 
 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen beschließt die Durchführung von 
Sanierungsarbeiten am Schulgebäude in Lichtenhagen. 
 
 

 
 

  
Beschluss 

 
 
 

VO/BV/20-0701/2016 
 

Status: öffentlich 

 

Beschluss zur Durchführung von Sanierungsarbeiten am Schulgebäude 
in Lichtenhagen 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Ralf Hoffmann Erstellungsdatum: 28.09.2016 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 

 

 

 

29.09.2016 Hauptausschuss Elmenhorst/Lichtenhagen 
13.10.2016 Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen 

 



VO/BV/20-0701/2016 

    

  Seite: 2/2 

 

 
Problembeschreibung/Begründung: 
Das Schulgebäude, bestehend aus Altbau und Neubau, befindet sich im Denkmalbereich von 
Lichtenhagen. 
Die Räume des Altbaus wurden in den letzten Jahren saniert. 
Die Fassade des Altbaus weist Putzschäden und Risse auf, durch die Feuchtigkeit in das Mauerwerk 
gelangt. Außerdem ist die Fassade stellenweise stark verwittert. Die Schäden sind zu beseitigen und 
die Fassade mit einem neuen Anstrich zu versehen. 
Die Holzkonstruktionen der Dachgauben und Dachunterschläge müssen teilweise ersetzt und mit 
Wetterschutz behandelt werden. 
Der Sockelputz des Schulneubaus bröckelt ab und ist größtenteils lose. Dieser ist komplett zu 
erneuern. 
Die finanziellen Mittel in Höhe von 32.000,00 Euro werden in den Haushalt 2017 eingestellt. 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
  

 (x) Ja, erstmals in Folgejahren   
 

 
 
 
 

________________ _______________________ _____________________ 
Einvernehmen erteilt 
Bürgermeister 
 
 
 

 

fachliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin 
 

 

haushaltsrechtliche Richtigkeit 
Fachdienstleiterin Finanzverwaltung 
 

 

 
 
 

Anlagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Abgeordnete weder an der 
Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt: 
 
 
 
............................................    ..................................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister/in 
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